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Minister der Finanzen und dem Leiter des Staatlichen 
Amtes für Arbeit und Löhne folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für die Wirtschaftsräte der 
Bezirke. Sie gilt nicht für die den Wirtschaftsräten der 
Bezirke unterstellten bzw. zugeordneten Betriebe.

§ 2

Planmäßige Bildung des Prämienfonds

(1) Die Wirtschaftsräte der Bezirke bilden einen plan
mäßigen Prämienfonds aus Mitteln des Staatshaushal
tes in Höhe von 1,5 % des geplanten Lohnfonds der 
Wirtschaftsräte der Bezirke.

(2) Die planmäßigen Zuführungen erfolgen viertel
jährlich zu gleichen Anteilen. Sie sind im Quartals
kassenplan als Ausgaben des Staatshaushaltes zu pla
nen.

(3) Die Finanzierung der planmäßigen Zuführungen 
zum Prämienfonds erfolgt aus dem Kapitel 8210, 
Konto 11670../0.

§3

Zusätzliche Bildung des Prämienfonds

(1) Die Wirtschaftsräte der Bezirke erhalten, in Ab
hängigkeit vom Grad der Erfüllung leistungsgebun
dener Kennziffern bzw. Bedingungen, zusätzliche Zu
führungen zum Prämienfonds. Die zusätzlichen Zufüh
rungen können maximal 3 % des geplanten Lohnfonds 
der Wirtschaftsräte der Bezirke betragen.

(2) Die Höhe der zusätzlichen Zuführungen zum Prä
mienfonds wird durch den vorgesehenen bzw. erreich
ten „Zuwachs des Betriebsergebnisses“ (Hauptkenn
ziffer), die weitere Qualifizierung und Übererfüllung 
der staatlichen Aufgabe „Betriebsergebnis“ sowie die 
Einhaltung bzw. Erfüllung einer Nebenkennziffer be
stimmt. Die Nebenkennziffer wird jährlich, ausgehend 
von den vorrangigen Aufgaben, die mit dem Volks
wirtschaftsplan zu lösen sind, durch den Minister für 
Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie 
festgelegt. Sie wird mit Beginn der Planausarbeitung 
des Planvorschlages für das jeweils folgende Jahr den 
Vorsitzenden der Wirtschaftsräte der Bezirke mit
geteilt. Für das Jahr 1967 gilt als Nebenkennziffer „Pro
duktion für die Bevölkerung“.

(3) Die zusätzlichen Zuführungen entsprechend Abs. 1 
werden als „Sonstige Ausgaben“ aus dem Kapitel 0922, 
Konto 11670../0 überplanmäßig in alter Rechnung finan
ziell.

(4) Die zusätzlichen Zuführungen erfolgen in der 
Regel nach Abschluß des Planjahres und Vorliegen des 
endgültigen Ergebnisses der Planerfüllung. Es können 
jedoch nach dem 31. Oktober des jeweiligen Jahres auf 
die zu erwartende Erfüllung der Kennziffern bzw. Be
dingungen, an welche die zusätzlichen Zuführungen 
gebunden sind, Abschlagszuführungen vorgenommen 
werden.

(5) Zuviel zugeführte Abschlagszuführungen sind mit 
den letzten planmäßigen Zuführungen für das lau
fende Planjahr, wenn diese nicht ausreichen, mit denen 
des Folgejahres zu verrechnen.

§4
Kontenführung

Alle Einnahmen bzw. Ausgaben des Prämienfonds 
sind über das Konto 1 193 067/85 bei der Deutschen No
tenbank, Bereich bezirksgeleitete Industrie, abzuwik- 
keln.

Verwendung des Prämienfonds

§5

(1) Die Mittel des Prämienfonds sind zur Anerken
nung besonderer, über die durchschnittlichen Anfor
derungen hinausgehender Leistungen zu verwenden.

(2) Die Prämien sind zielgerichtet in enger Verbin
dung mit dem sozialistischen Wettbewerb für solche 
Leistungen zu gewähren, die entsprechend den Anfor
derungen der technischen Revolution zu neuen quali
tativ höheren Formen der Technik, der Technologie, 
der Organisation der Produktion sowie der Verwal
tungsarbeit führen und auch den Erziehungsprozeß der 
Werktätigen zum kollektiven Denken und Handeln so
wie zur sozialistischen Persönlichkeit fördern.

(3) Grundlage für die Verwendung des Prämienfonds 
sollten u. a. die gleichen Kriterien sein, die auch für 
die Bildung des Prämienfonds entscheidend sind. Dabei 
ist die Höhe der Prämien maßgeblich vom erzielten 
ökonomischen Nutzen der jeweiligen Leistungen abzu
leiten.

(4) Die Prämiierung der Mitarbeiter hat in würdiger 
Form zu erfolgen.

§ 6

In den Prämienordnungen der Wirtschaftsräte der 
Bezirke sind die Anteile festzulegen für

a) Prämiierung hervorragender Kollektiv- und Ein
zelleistungen bei der Erarbeitung wissenschaftlich- 
technischer bzw. ökonomischer Konzeptionen, der 
Entwicklung und Einführung des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes in den Betrieben, 
der Organisierung des Komplexwettbewerbes in 
den Betrieben bzw. zwischen den Betrieben, der 
stetigen Steigerung der Rentabilität der Produk
tion, der Verbesserung der Qualität der Erzeug
nisse, der Durchsetzung einer rationellen Material
verwendung sowie bei der Lösung sonstiger 
Schwerpunktaufgaben des Planes,

b) Maßnahmen, die der kulturellen und sozialen Be
treuung sowie der weiteren Qualifizierung der 
Werktätigen dienen, insbesondere für

— die Erweiterung der Buchbestände der Biblio
theken;

— die Betreuung der Kinder;

— die Förderung der Frauen;

— die Förderung der Jugend und des Sportes;


